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Budget 2019 
Information an die Gemeinden

  

Finanzierung der ambulanten Suchtbehandlungen 
 
Die Finanzierung der ambulanten Suchtbehandlungen ist im Gesundheitsgesetz vom 
14. Februar 2008 geregelt. 
 
Gemäss Artikel 97 Absatz 4 des Gesetzes beteiligen sich die Gemeinden an der 
Finanzierung des ambulanten Bereichs der Beratungs- und Präventionsstellen von Sucht 
Wallis zu 30%. 
 
Der Gesamtbetrag zulasten der Gemeinden dürfte sich auf zirka Fr. 840‘000.- 
belaufen, dies auf ein Total von Fr. 2‘800‘000.- zulasten der öffentlichen Hand. Der Anteil 
der Gemeinden wird gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung der Finanzierung der 
Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung vom 
8. April 2004 aufgeteilt. 
 
Für das Budget 2019 ist die geschätzte finanzielle Beteiligung pro Gemeinde gegenüber 
dem Vorjahr leicht höher. 
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